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POSTANSCHRIFT  Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  

  Postfach 1468, 53004 Bonn 

 

 
 

BETREFF  Beratungs- und Kontrollbesuch bei der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 
 

 

Sehr geehrter Herr  ,     

am 27.  und 28. August 2020 habe ich einen Beratungs- und Kontrollbesuch bei der Bun-

deszentrale für politische Bildung (bpb) durchgeführt. Gegenstand des Beratungs- und 

Kontrollbesuchs nach § 12 Abs. 3 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) war die Anwendung 

dieses Gesetzes in Ihrem Hause. Mein Prüfteam wurde dabei durch Ihre Stabsstelle Kom-

munikation unterstützt. 

Am Eröffnungsgespräch nahmen der Abteilungsleiter Z, der Referatsleiter Z/1 sowie die 

u.a. für die Bearbeitung von IFG-Anträgen zuständige Referentin und am Abschlussge-

spräch der Abteilungsleiter Z sowie die IFG-Referentin teil. 

Für die meinen Mitarbeitern gewährte Unterstützung, die offene und kooperative Ge-

sprächsatmosphäre sowie Ihre Bereitschaft, Anregungen aufzunehmen und notwendige 

Änderungen umzusetzen, danke ich Ihnen. 

Die Kontrolle erfolgte auf Grundlage der Auswertung von 84 IFG-Verfahrensakten aus den 

Jahren 2016 bis 2020. Die Durchsicht und Bewertung dieser 84 der insgesamt 86 IFG-Vor-

gänge hat ein belastbares Gesamtbild der IFG-Bearbeitung in Ihrem Hause ermöglicht. 

 Wesentliches Ergebnis 

HAUSANSCHRIFT  Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn  

   
FON  (0228) 997799-2000  
FAX  (0228) 997799-5550  

   

E-MAIL  abteilung2@bfdi.bund.de  

INTERNET  www.bfdi.bund.de 

   
DATUM  Bonn, 26.10.2021 

GESCHÄFTSZ.  25-725/001#0542    

   

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 
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Als wesentliches Ergebnis des Beratungs- und Kontrollbesuchs bleibt festzuhalten, 

dass die Anwendung des IFG in Ihrem Hause bürger- und serviceorientiert erfolgt und 

die Verfahrensvorschriften sowie die materiellrechtlichen Vorgaben des IFG beachtet 

werden.  

I. Zur Kontrolle im Einzelnen: 

1. Organisation und Verfahren 

Die Bearbeitung von IFG-Anträgen und die Beteiligung der Fachreferate erfolgt bei der 

Stabstelle Kommunikation, die auch als Pressestelle fungiert und zudem für Bürgeranfra-

gen zuständig ist.   

Der Handlungsleitfaden vom 15. Juli 2009 („Standardverfahren / Geschäftsprozess für An-

träge nach dem Informationsfreiheitsgesetz“) sollte in einzelnen Punkten aktualisiert wer-

den. Detailvorschläge zur Optimierung, z.B. bei der Aktenführung, wurden erörtert. Mein 

Prüfteam hat angeregt, die einzelnen IFG-Vorgänge, welche derzeit jeweils unter Verwen-

dung des Gruppen-Az. erfasst werden, z.B. durch laufende Nummern des jeweiligen Ein-

gangsjahres zu ergänzen, um bei mehrfacher Antragstellung unterschiedliche IFG-Anträge 

einzelner Antragsteller besser unterscheiden zu können. 

Gemäß § 7 Abs. 5 IFG ist dem Antragsteller die Information unverzüglich zugänglich zu ma-

chen. Der Informationszugang soll innerhalb eines Monats erfolgen. Diese Vorgaben wer-

den in Ihrem Hause regelmäßig eingehalten. 

Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Erfassung  bzw. Zuordnung von IFG-Anträgen oder für 

eine sachwidrige „Umdeutung“ und Bearbeitung von IFG-Anträgen in Bürgeranfragen bzw. 

von Presseanfragen in IFG-Anträge oder zeitraubende negative Kompetenzkonflikte bei 

der Erfassung und Zuordnung wurden von meinem Prüfteam nicht festgestellt.  

 

2. Arbeitsschwerpunkte und Einhaltung der materiell-rechtlichen Vorga-

ben des IFG 

Von den IFG-Verfahren des Kontrollzeitraumes entfallen 39 auf IFG-Anträge im Zusammen-

hang mit dem von der bpb betriebenen Wahl-O-Mat. Hiervon stammten 37 aus dem Jahr 

2019 und ein Antrag aus dem Jahr 2020. Ein Antrag aus dem Jahr 2017 wurde von dem An-

tragsteller nicht weiter verfolgt, nachdem die bpb, soweit dies zu prüfen war, zutreffend 
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mitgeteilt hatte, dass urheberrechtlich geschützte Rechte Dritter betroffen seien (§ 6 Satz 1 

IFG), und deshalb ein durchzuführendes Drittbeteiligungsverfahren mit einer entsprechen-

den Kostenfolge angekündigt hatte. Das Interesse der Antragsteller richtete sich in zahlrei-

chen Fällen auf den Zugang zum Quellcode des Wahl-O-Mat. Der Zugang zum Quellcode 

der App-Variante sowie der Client-Variante wurde über die Zusendung eines Links ge-

währt. Der Zugriff auf die Daten war indes erst nach Eingabe eines Passwortes möglich. 

Dieses wurde postalisch an die Antragsteller versandt. Dieses Vorgehen und damit die Er-

hebung personenbezogener Daten in Form der Postanschrift wurde mit Ausnahme eines 

Falls von den Antragstellern nicht kritisiert. Die Begründung der bpb, dass auf diesem 

Wege sichergestellt werden könne, dass der Zugang zu dem Quellcode nur zum Zwecke 

des Informationszugangs und nicht darüber hinaus zu einer möglichen unberechtigten 

Nutzung des Quellcodes verwendet werde, erscheint fraglich.  Es wird angeregt, bei mögli-

chen zukünftigen Informationszugangsgewährungen zum Quellcode ggf. ein anderes Ver-

fahren zu wählen, das auch auf die Erhebung personenbezogener Daten verzichtet. 

Der Zugang wurde zum Quellcode der iOS - Android - sowie der Java-Script-Variante über 

den versandten Link gewährt. Zugang zu der PHP-Version des Quellcodes wurde nicht ge-

währt. Die Antragsteller nahmen diese Unterscheidung indes nicht wahr. Nur in einem Fall 

fragte ein Antragsteller explizit nach der PHP „Online-Variante“ des Quellcodes in Abgren-

zung zur Java-Script Variante. Diesem wurde nach Abwägung die Möglichkeit der Einsicht-

nahme in der Räumlichkeiten der bpb angeboten, da die PHP-Variante vor der Zugänglich-

machung in erheblichem Umfang hätte bearbeitet werden müssen. U.a. waren hier Pass-

wörter und personenbezogene Daten enthalten. Der Antragsteller verfolgte seinen Antrag 

nicht weiter. 

Neben dem Zugang zu dem Quellcode des Wahl-O-Mat bezogen sich weitere IFG-Anträge 

auf die von den Parteien eingereichten Antworten, auf die zur Entwicklung der bei dem 

Wahl-O-Mat verwendeten Fragebögen. Diese Auflistung geht über die in dem System tat-

sächlich aufgeführten Fragen hinaus. Weitere IFG-Anträge bezogen sich auf die Entwick-

lungskosten des Wahl-O-Mat sowie die Kosten für das o.g. verwaltungsgerichtliche Verfah-

ren.  

Bezüglich dieser Anträge erfolgte durchgehend eine rasche und problemlose Informations-

zugangsverschaffung.    

Sofern einem IFG-Antrag nicht stattgegeben werden konnte, lag dies zumeist daran, dass 

antragsgegenständliche Informationen nicht vorlagen oder bei länger zurückliegenden 

Zeiträumen nicht mehr vorlagen.  
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3.  Ausschlusstatbestände / Drittbeteiligung 

Ausnahmetatbestände des IFG wurden nur selten in Anspruch genommen; insbesondere 

wurde der von anderen Bundesbehörden des Öfteren in ins Feld geführten Ausnahmetat-

bestand des § 3 Nr. 3 lit. b IFG (Schutz von Beratungen) von der bpb nicht geltend ge-

macht.  

Sofern in Einzelfällen der Schutz der Daten Dritter berührt war, hat die bpb dem jeweiligen 

IFG-Antragsteller die Bereitstellung einer hinsichtlich der Namen und anderer personenbe-

zogener Daten geschwärzten Version angeboten, um einerseits einen weitgehenden Infor-

mationszugang zu ermöglichen und die Vorgaben des § 5 IFG zu beachten, sowie anderer-

seits die Kostenbelastung des Antragstellers möglichst gering zu halten.  

Soweit in einzelnen Fällen rechtlich geschützte Interessen Dritter (möglicherweise) betrof-

fen sein konnten, wurde dies dem Antragsteller durchweg zeitnah mit Hinweis auf eine im 

konkreten Einzelfall zu erwartende evtl. gebührenpflichtige Drittbeteiligung mitgeteilt, 

worauf Anträge entweder zurückgenommen wurden oder vom Antragsteller nicht weiter 

verfolgt wurden. Beispielsweise wurde auf einen Antrag auf Informationszugang zu Verträ-

gen zu dem bpb-Magazin „fluter“ dem Antragsteller mitgeteilt, dass Gebühren zu erheben 

seien, da Teile der Vertragsunterlagen zum Schutz Dritter ausgesondert und für ein Dritt-

beteiligungsverfahren vorbereitet werden müssten.  

Anhaltspunkte für einen sachlich nicht erforderlichen Hinweis auf eine nicht erforderliche, 

gebührenrelevante Drittbeteiligung ergaben sich in keinem Einzelfall. 

 

4.  Gebühren 

Gebühren für den Informationszugang sind unter Berücksichtigung des Verwaltungsauf-

wandes so zu bemessen, dass der Informationszugang wirksam in Anspruch genommen 

werden kann (§ 10 Abs. 2 IFG). Das Gesetz untersagt damit prohibitive und abschreckende 

Prognosen sowie überzogene Gebührenansätze für den bei der Bearbeitung eines IFG-An-

trags entstehenden Personalaufwand.  

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine abschreckende Gebührenprognosepraxis der 

bpb. 
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Nachrichtlich weise ich auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 13. 

Oktober 2020 hin, welches erst nach dem Beratungs- und Kontrollbesuch erging (BVerwG 

10 C 23.19 - Urteil vom 13. Oktober 2020; s. dazu die Pressemitteilung des BVerwG Nr. 

57/2020 vom 13.10.2020). 

Die Ankündigung (und Erhebung) von Auslagen, wie z.B. für Ausdrucke von Verträgen zu 

dem bpb-Magazin „fluter“, ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung derzeit nicht zu-

lässig, da insoweit die Verordnungsermächtigung in § 10 Abs. 3 IFG nicht ausreicht . Bei Be-

arbeitung dieses IFG-Antrages im September 2016 lag die relevante Entscheidung des 

BVerwG vom 20.Oktober 2016, BVerwG 7 C 6.15 jedoch noch nicht vor. 

In einem anderen Fall beantragte der Antragsteller nach Erhalt eines Ablehnungsbeschei-

des Akteneinsicht hinsichtlich der Ablehnungsgründe. Die bpb wertete dies als Antrag im 

Sinne des § 1 Abs. 2 IFG und bot Akteneinsicht vor Ort oder alternativ dazu eine „gebühren-

pflichtige“ Kopie der Akte. Der Vollständigkeit halber wurde dem Antragsteller mitgeteilt, 

dass der Anspruch auch gem. § 29 VwVfG bestehe. Im Ergebnis hat der Antragsteller weder 

die Akteneinsicht wahrgenommen, noch hat er eine Kopie der Akte verlangt. 

 

5.   Rechtsbehelfe 

Im Prüfungszeitraum gab es keine verwaltungsgerichtlichen Klagen auf Informationszu-

gang gegen die bpb und auch keine berichtsrelevanten vorgerichtlichen Rechtsbehelfe. 

 

6.  Proaktive Bereitstellung von Informationen 

Nach § 11 Abs. 2 IFG sind Organisations- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener 

Daten allgemein zugänglich zu machen.  

Die wesentlichen rechtlichen und organisatorischen Informationen zum IFG sind auf der 

Telemedienseite der bpb vorhanden. Eine Verlinkung auf den Aktenplan befindet sich auf 

der Informationsseite zum IFG. Hierzu wird angeregt, auch das an anderer Stelle vorhan-

dene Organigramm zu verlinken. 
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Im Angebot der Reihe „Themenblätter im Unterricht“ stellt die bpb das Werk „Informati-

onsfreiheit“ zur Verfügung. Im Übrigen enthält die Telemedienseite der bpb schon auf-

grund ihres Auftrages eine Vielzahl von Informationen zu politischen und gesellschaftli-

chen Themen, die von der Öffentlichkeit wahrgenommen und genutzt werden können. In-

formationen, die interne Vorgänge dokumentieren und von öffentlichem Interesse sein 

könnten, sind soweit ersichtlich nicht veröffentlicht. 

 

II. Hinweis auf Veröffentlichung 

Erlauben Sie mir abschließend noch den folgenden Hinweis: 

 

Der BfDI strebt ein modernes Informationsmanagement zwischen Bürger und Staat an, das 

eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen soll. In Verfolgung dieses Zieles werden IFG-

Kontrollberichte im rechtlich zulässigen Rahmen veröffentlicht, sofern und soweit 

gesetzliche Ausnahmetatbestände dem nicht entgegenstehen. Sofern die kontrollierte 

Stelle dies wünscht, wird auch deren Stellungnahme veröffentlicht. Sofern der 

Kontrollbericht Namen einzelner natürlicher Personen enthält, werden diese vor 

Veröffentlichung geschwärzt. Die Veröffentlichung erfolgt ca. einen Monat nach 

Übersendung des Kontrollberichtes bzw. der letzten Stellungnahme der geprüften 

Behörde.  

 

Sofern Sie Bedenken gegen die geplante Veröffentlichung haben, bitte ich Sie, mir 

diese innerhalb eines Monats nach Zugang des Kontrollberichtes mitzuteilen. 

 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass im Einzelfall eine Pflicht zur Herausgabe oder 

Offenlegung des Berichtes bestehen kann (z.B. bei einem gesetzlich geregelten 

Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes).  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 


